
Verkündungsblatt Nr. 1/2014              

20  

Zweite Ordnung zur Änderung der Satzung 
der Studierendenschaft der Friedrich-Schiller-Universität Jena  

vom 16. Januar 2014 

Die Studierendenschaft der Friedrich-Schiller-Universität Jena erlässt auf Grundlage der §§ 72 
Abs. 2, 73 Abs. 2, 74 Abs. 1 des Thüringer Hochschulgesetzes (ThürHG) vom 21. Dezember 
2006 (GVBl. S. 601), zuletzt geändert durch Artikel 16 des Gesetzes vom 21. Dezember 2011 
(GVBl. S. 531), durch Beschluss der Studierendenschaft in Urabstimmung vom vom 4. Juli 2012 
sowie durch Beschluss des Studierendenrates vom 2. Juli 2013 diese Ordnung zur Änderung 
der Satzung der Verfassten Studierendenschaft vom 26. Oktober 2005 in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 25. April 2012 (Verkündungsblatt der Friedrich-Schiller-Universität
Jena Nr. 3/2012, S. 131). 
Der Rektor der Friedrich-Schiller-Universität Jena hat diese Ordnung am 23. Januar 2014 
genehmigt.

Artikel 1 
Änderung der Satzung 

1. § 14 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
„Der Studierendenrat beschließt, auf Vorschlag des Wahlvorstandes, ob die Wahl als 
Urnenwahl mit der Möglichkeit der Briefwahl oder als internetbasierte Online-Wahl 
(elektronische Wahl) mit der Möglichkeit der Stimmabgabe per Brief durchgeführt wird.“ 

2. § 39 Absatz 7 wird wie folgt geändert: 
a) Es wird folgender neuer Satz 2 eingefügt: 

„Das Wahlverfahren für die Wahl zum Studierendenrat kommt automatisch für die 
Fachschaftsratswahlen zur Anwendung.“ 

b) Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden zu Sätzen 3 und 4. 

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Änderungsordnung tritt nach Genehmigung durch den Rektor der Friedrich-Schiller-
Universität Jena am Tage nach der Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Friedrich-Schiller-
Universität Jena in Kraft. 

Jena, den 16. Januar 2014 

Der Vorstand 

Marcus D.D. Müller Maxi Scheibner Julia Walther 


